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Zusammenfassung 

– Die Hauptstrasse in Etzelkofen, Kantonsstrasse Nr. 1301 Zuzwil – Mülchi, ist durchschnittlich 
5.90 m breit und hat kein Trottoir. Die heutige Situation wird verschärft durch zusätzlichen 
Wohnungsbau im Gebiet „Buuchi“. Ungenügende Sichtverhältnisse bei den Einmündungen von 
Seitenstrassen oder Hauszufahrten führen zudem zu Sicherheitsdefiziten für Motorfahrzeuge. 

– Seit dem 01. 01. 2009 ist das neue Strassengesetz in Kraft. Demnach muss ein neues 
Bauvorhaben nach den Kriterien der Standards überprüft und der Handlungsbedarf 
ausgewiesen werden. Das Projekt in Etzelkofen wurde nach den kantonalen Standards 
beurteilt. 

– Die Analyse hat ergeben, dass beim Fussgänger- und Zweiradverkehr ein Sicherheitsproblem 
besteht und die signalisierte Höchstgeschwindigkeit durch Motorfahrzeuge häufig überschritten 
wird. Ein konventioneller Ansatz zur Lösung des Sicherheitsproblems Fussgänger wäre das 
Erstellen eines durchgehenden Trottoirs. Ein solches Bauvorhaben liegt jedoch über dem 
festgelegten Standard und müsste hauptsächlich durch die Gemeinde Etzelkofen finanziert 
werden. 

– Im vorliegenden Projekt sorgen bei der nördlichen und der südlichen Dorfeinfahrt Pförtner für 
die Temporeduktion der dorfeinfahrenden Fahrzeuge. Zwischen den Pförtnern verläuft auf der 
Kantonsstrasse ein ca. 1.50 m breiter, farbig markierter Gehstreifen, abgetrennt durch 
wiederkehrende Pfosten. Das gleiche Konzept ist auf der Brunnenthalstrasse ab Restaurant 
Rössli bis Schulhaus / Gemeindeverwaltung vorgesehen. Dieses Konzept wird aus 
Sicherheitsgründen auf den Abschnitten Metzgerei bis Grafenriedstrasse und bei der 
Einmündung Breite Ost durch ein konventionelles Trottoir unterbrochen. 

– Gleichzeitig mit den verkehrstechnischen Massnahmen wird die Strassenoberfläche saniert. 
Vorgesehen ist der Einbau eines Deckbelages auf der gesamten Strassenlänge mit Anpassung 
der Randabschlüssen und der Strassenentwässerung. 

– Die Investitionskosten betragen Fr. 1‘1000'000.- (inkl. MwSt.). Davon entfallen Fr. 160'000.- zu 
Lasten der Gemeinde Etzelkofen. 

– Die Unterhaltskosten liegen mittelfristig in der gleichen Grössenordnung wie heute. In den 
ersten Betriebsjahren fällt der Unterhalt infolge Strassensanierung und Einbau eines 
Deckbelages geringer aus. 

– Ziel ist, bis Ende 2011 die beiden Pförtner Nord und Süd zu erstellen. Die restlichen Arbeiten 
werden im Frühjahr / Sommer 2012 ausgeführt. 

– Bei einem Verzicht des Vorhabens bleiben die Sicherheitsdefizite für die Schulkinder / 
Zufussgehende und den Velofahrer bestehen. 
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1 Einleitung 
1.1 Auftrag 
Im Juli 2008 holte das Tiefbauamt des Kantons Bern, vertreten durch den Oberingenieurkreis III 
bei drei Ingenieurbüros Offerten für das Projekt „Trottoir entlang der Kantonsstrasse in Etzelkofen“ 
ein. Gesucht wurde eine kreative Lösung zur Erhöhung der Sicherung des Langsamverkehrs. Den 
Zuschlag hat die Planergemeinschaft RSW AG Lyss und Verkehrssteiner Bern erhalten. 

Das Projekt wurde in enger Zusammenarbeit mit der Gemeinde und den Fachstellen, unter 
Anwendung der Standards für Kantonsstrassen innerorts, erarbeitet.  

 

1.2 Vorgehen 
1.2.1 Projektorganisation 

Bauherr (Besteller und Betreiber):  Tiefbauamt des Kantons Bern, Oberingenieurkreis III 
 Kontrollstrasse 20, 2501 Biel 
 Roger Montandon / Andrea Schwarz 
  
Verkehrstechnische Belange: Verkehrsteiner 
 Hardeggerstrasse 12, 3008 Bern 
 Rolf Steiner 
 
Projekt und Realisierung: RSW AG, Bereich Bauingenieurwesen 
 Bernstrasse 35, 3294 Büren a.A. 
 Bernhard Fuchs 

1.2.2 Zeitlicher Ablauf 

November 2004: Gesuch EWG Etzelkofen zur Prüfung eines Trottoirbaus 

Juli 2008: Beurteilung IST-Zustand / Handlungsbedarfs („Rose“) 
August 2008: Einholen Ingenieurofferten für Projekt und Bauleitung 
Juni 2009: Auftragserteilung an Verkehrsteiner / RSW AG 
Juni 2009 – April 2010: Variantenstudien / Vorprojekt 
Mai / Juni 2010:  Öffentliche Mitwirkung 
Juli – Dezember 2011: Überarbeitung Projekt (Bauprojekt) 
Februar / März 2011: Mitwirkung innerhalb kantonalen Fachstellen 
August 2011 Öffentliche Planauflage (Strassenplanverfahren) 
September / Oktober 2011: Genehmigung Strassenplan durch BVE / Landerwerbsverhandlungen 
Ab November 2011 Realisierung Pförtneranlagen Nord und Süd 
Frühling / Sommer 2012:  Restliche Arbeiten / Abschluss ca. Mitte 2012 
 

1.3 Grundlagenverzeichnis 
Unfallstatistik 2004 – 2008, Kantonspolizei Bern, 17. 6.2008 
Ideenskizzen RSW AG / Verkehrssteiner 
Kantonaler Richtplan Veloverkehr 
Erhebung Fussgängerbeziehungen  
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2 Grundlagen und Randbedingungen 
2.1 Übergeordnete Planung 
In Etzelkofen gibt es keinen kommunalen Verkehrsrichtplan und im Kantonalen Richtplan sind 
keine Massnahmen vorgesehen.  

 

2.2 Verkehrliche Situation 
2.2.1 Ausgangslage 

Die Kantonsstrasse Zuzwil – Mülchi weist in Etzelkofen (Hauptstrasse) eine durchschnittliche 
Strassenbreite von 5.90m auf. Die Kantonsstrasse Etzelkofen - Brunnenthal weist in Etzelkofen 
(Brunnenthalstrasse) eine durchschnittliche Strassenbreite von 5.50m auf. Beide Strassenzüge 
haben kein Trottoir. Die Zufussgehenden bewegen sich auf der Kantonsstrasse und auf den 
angrenzenden Hausvorplätzen.  

2.2.2 Baulicher Zustand der Strassenanlage 

Der Strassenzug weist örtlich abgedrückte Ränder mit Belagsausbrüchen und losen 
Randabschlüssen auf. Das Strassenwasser wird grösstenteils über sanierungsbedürftige 
Strassensammler abgeleitet. Viele der im Strassenbereich liegenden Schachtabdeckungen weisen 
Mängel auf. Der Asphalt-Deckbelag ist teilweise ausgemergelt und weist viele Risse auf. 

2.2.3 Verkehrsmengen 

Die Hauptstrasse weist heute einen durchschnittlichen täglichen Verkehr (DTV) von 1325 
Fahrzeugen und einen Schwerverkehrsanteil von 7.5 % auf. Auf der Brunnenthalstrasse sind keine 
Verkehrszahlen vorhanden. 

2.2.4 Öffentlicher Verkehr 

Auf den Kantonsstrassen verkehrt ab Etzelkofen in Richtung Jegensdorf resp. Brunnenthal ein 
Bus. Die zuverlässige Betriebsabwicklung auf dem Gemeindegebiet Etzelkofen ist gewährleistet. 

2.2.5 Ausnahmetransportroute 

Es führt keine Versorgungsroute für Ausnahmefahrzeuge und Ausnahmentransporte durch 
Etzelkofen. 

2.2.6 Unfallstatistik 

In der Zeit vom 01.01.2003 bis am 30.04.2008 ereignete sich auf der Hauptstrasse in Etzelkofen 
ein polizeilich registrierter Unfall bei der engen Rechtskurve am Dorfeingang Nord. 

 

2.3 Werkleitungen 
Übersicht über die Werkleitungen im Projektperimeter:  

Medium Eigentümer Bemerkungen 

Schmutzwasserleitung EWG Etzelkofen  

Regenwasserleitung EWG Etzelkofen Ableitung Strassenwasser 

Trinkwasser EWG Etzelkofen  

Elektrische Versorgung Elektra Fraubrunnen Nieder- und Mittelspannung 

Elektrische Versorgung BKW AG / Onyx Hochspannung 

Strassenbeleuchtung EWG Etzelkofen  

Fernmeldeanlagen Swisscom (Schweiz) AG  

Kabelfernsehen  Nicht vorhanden 

Gasleitung Gasverbund Mittelland Ausserhalb Projektperimeter 
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3 Bedürfnisnachweis / Schwachstellenanalyse 
Der Sanierungsbedarf wurde unter Anwendung der Standards Kantonsstrassen überprüft. 
Handlungsbedarf hat sich in folgenden Bereichen ergeben: 

- Velofahrende längs: Es besteht ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Einseitige Ausweichflächen 
im Steigungsbereich sind gefordert. 

- Zufussgehende längs: Es besteht ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Einseitige, seitliche 
Ausweichflächen, in Abhängigkeit von Bebauung und Nutzung, sind gefordert. 

- Zufussgehende quer: Es besteht ein erhöhtes Sicherheitsbedürfnis. Querungshilfen sind 
erforderlich. 

- Strassenzustand: Er befindet sich im Bereich zwischen mittel- ausreichend bis kritisch. Es 
besteht Handlungsbedarf beim Deckbelag und partiell bei der Tragschicht. 

- Trottoirzustand: Es ist kein Gehweg vorhanden. 

- Sicherheitsempfinden: Auf Grund der engen Kurven und der eingeschränkten Sichtverhältnisse 
ist ein häufiges Vermeidungsverhalten feststellbar. 

- Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: Die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 
km/h wird nicht eingehalten. 

- Beleuchtung: Die Beleuchtung entspricht nicht dem kantonalen Standard und muss ergänzt 
werden. 

 

Gegenüber dem Kantonalen Standard ist im Ist-Zustand überschritten: 

- Verkehrsqualität MIV. Bei keinem Knoten wird zum heutigen Zeitpunkt die Wartezeit von         
20 Sek. überschritten. 

 

 

Die Ist-Situation wurde mit der Rose dargestellt (siehe Anhang 1) 
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4 Nutzungsanforderungen und Ziele 
Durch die Strassenumgestaltung resp. die Strassensanierung sind folgende Ziele zu erreichen: 

- Erhöhte Sicherheit für den Zufussgehenden entlang der Kantonsstrasse und im Bereich von 
Knoten. Besonders sind die Bedürfnisse im Zusammenhang mit der Schulwegsicherung zu 
gewichten. 

- Verbesserung der Sicherheit für Velofahrer, insbesondere bergaufwärts. 

- Der Strassenkörper ist so zu sanieren, so dass der Zerfall gestoppt und die Lebensdauer 
verlänger wird. 

- Der Zufussgehender solle zukünftig aus Sicherheitsgründen keine Strassenabschnitte mehr 
meiden. 

- Einhalten der signalisierten Höchstgeschwindigkeit von 50km/h. 

- Angepasste, normenkonforme Beleuchtung auf die Bedürfnisse der Verkehrsteilnehmer 
abgestimmt 

- Die Neuanlagen sollen sich ins Ortsbild einpassen. 
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5 Projektbeschrieb 
5.1 Ergebnisse des Vorprojekts 
5.1.1 Ursprüngliche Variante (durchgehendes Trottoi r) 

Ein durchgehendes Trottoir zwischen Buuchi und Grafenriedstrasse entspricht einem langjährigen 
Wunsch der Gemeinde. 

Vorteil eines konventionellen Trottoirs: 
·  Wesentliche Erhöhung der Sicherheit für die Zufussgehenden. 

Nachteile: 
·  Mit einem Trottoir würde sich der Strassenraum verbreitern. Die Folge wäre eine Erhöhung 

der Durchfahrtsgeschwindigkeiten der Motorfahrzeuge. 
·  Die nötigen Strassenüberquerungen, notabene ohne Fussgängerstreifen, da zu wenig 

Frequenz, sind gefährlicher als heute.  
·  Ein Trottoir erfordert die Bereitschaft der Grundstückbesitzer Land abzutreten. 
·  Die Baukosten sind sehr hoch. 
·  Diese Variante liegt auch deutlich über dem festgelegten Standard, d.h. die Finanzierung 

müsste hauptsächlich durch die Gemeinde erfolgen. 

5.1.2 Vorgesehene Variante (bestehendes optimieren)  

Als Alternative zu einem konventionellen Trottoir wird eine Lösung vorgeschlagen, welche 
andernorts mit Erfolg umgesetzt wurde.  
Bei der nördlichen und südlichen Dorfeinfahrt ist zur Temporeduktion je ein Pförtner vorgesehen. 
Zwischen diesen Pförtnern wird auf der Kantosstrasse, zu Lasten der bestehenden Strassenbreite, 
ein ca. 1.50 m breiter, farbiger Gehstreifen markiert (Ausnahme: Grafenriedstrasse bis Breite). In 
regelmässigem Abstand gesetzte Poller schützen die Zufussgehenden und die Velofahrenden vor 
dem Befahren eines längeren Bereichs des Gehstreifens durch Motorfahrzeuge und verhindern 
das Kreuzen von Fahrzeugen in hoher Geschwindigkeit. Grössere, sich kreuzende Fahrzeuge, 
weichen zwischen den Pollern auf den Gehstreifen aus.  
Ab der Metzgerei bis zur Grafenriedstrasse, beim Strassenübergang Rest. Rössli und im Bereich 
der Einmündung Breite Ost ist aus Sicherheitsgründen (Kurvenbereich) ein konventionelles Trottoir 
geplant. 

Die Bereiche der Einmündungen und Kreuzungen erhalten farbige Bodenmarkierungen, welche 
eine erhöhte Aufmerksamkeit und tiefere Fahrgeschwindigkeiten erwirken. 

Die vorhandene Strassenbeleuchtung wird zwischen den Pförtnern Nord und Süd ergänzt. Die 
Bereiche der Pförtner werden zusätzlich beleuchtet. 

Die festgestellten Mängel des Strassenzustandes werden behoben.  

Das gleiche Konzept wird auch in der Brunnenthalstrasse ab Restaurant Rössli bis zur alten 
Ziegelei umgesetzt. 

5.1.3 Vorteile des gewählten Konzeptes  

·  Verkehrsberuhigung, Reduktion der Fahrgeschwindigkeit 
·  Erhöhung der Verkehrssicherheit, insbesondere für den Fuss- und Veloverkehr 
·  Geringer Landverbrauch 
·  Schonung des Ortsbildes 
·  Geringe Baukosten / rasche Realisierbarkeit 

Das gewählte Konzept entspricht mit Ausnahmen Pförtner Süd, Trottoir Breite Ost und der 
Fussgängerführung Liegenschaft Messer bis Bushaltestelle Breite dem Referenzstandard des 
Kantons. 
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5.2 Trassierungselemente / Dimensionierung 
Ein eigentlicher Strassenneubau ist nicht vorgesehen. D.h. die vorhandenen Strassenab-
messungen bleiben gleich. Da die Verkehrsbelastung sehr klein ist (DTV = 1325 Fahrzeugen / 
Schwerverkehrsanteil 7.5 %) besteht kein Bedarf für eine Verstärkung der bestehenden 
Strassenanlagen. Im Rahmen der Strassensanierung wird über die gesamte Strassenfläche ein 
neuer Deckbelag eingebaut. 

Die vorhandenen Strassenbreiten betragen im Mittel bei der Hauptstrasse 6.0m und bei der 
Brunnenthalstrasse 5.50m. Für die Fläche des Gehbereiches wird strassenlängs ein ca. 1.50m 
Breite Fläche ausgeschieden und in regelmässigen Abständen mit Pfosten markiert / gesichert. Im 
Bereich der Pfosten wird eine Fahrbahnbreite von 4.50m angestrebt. 

Die zusätzlichen Trottoire Einmündung Grafenriedstrase, Rest. Rössli und Breite Ost weisen eine 
Breite zwischen 1.80m und 1.50m auf und werden mit einem 2-reihigen Pflasterstein mit 8cm 
Anschlag von der Fahrbahn abgetrennt 

Auf den gesamten Strassenabschnitten beträgt die Projektierungsgeschwindigkeit vp = 50km/h. 

Die Abmessungen der Projektelemente entspricht den Anforderungen des geometrischen 
Normalprofils gemäss den VSS – Normen. 
 

5.3 Strassenanlage 
Im Rahmen der Strassensanierung werden die abgedrückten Strassenränder, die losen 
Randabschlüssen, der ausgebrochene Asphaltbelag und die defekten Strassensammler instand 
gestellt. Zur Verbesserung der Strassenunebenheiten und des Quergefälles sowie zur 
Werterhaltung wird über die gesamte Strassenfläche ein neuer Deckbelag eingebaut. 

Am bestehenden System der Strassenentwässerung wird nichts verändert. Weiterhin fliesst das 
Strassenwasser in die gemeindeeigene Regenwasserleitung. 

Die Strassenbeleuchtung wird nach dem Stand der Technik, nach den Standards und der Motion 
von Frau Masshardt überprüft und projektiert. 
Für die Projektierung ist eine spezialisierte Firma beauftragt (Dürig + Partner AG, Jegenstorf). 
 

5.4 Sonderwünsche der Gemeinde 
Pförtner Süd / Fussgängerführung ab Liegenschaft Messer bis Bushaltestelle Breite 
Zum Schutz der Fussgänger auf dem markierten Gehstreifen ab der Liegenschaft Messer bis zur 
Postautohaltestelle Breite muss der Verkehr abgebremst werden. Zu diesem Zweck braucht es ein 
Verkehrsberuhigungselement. Der vorgesehene Pförtner ist ein Folgeprojekt der genannten 
Fussgängermassnahme. Beide Elemente sind Sonderwünsche der Gemeinde und liegen über 
dem definierten Referenzstandart. 

Trottoir Breite Ost 
Ebenfalls auf Wunsch der Gemeinde und über dem Referenzstandart liegend, wird bei der 
Einmündung Breite Ost ein kurzes Trottoirteilstück realisiert. 
 

5.5 Landerwerb 
Für die Realisierung der vorgesehenen Massnahmen ist folgender Landerwerb seitens des 
Kantons nötig: 
Einwohnergemeinde Etzelkofen: 44m2 
Messer Hans: 105m2 
Peter-Leiser Vreni + Franz: 65m2 
Arni-Rätz Willy: 105m2 
Isch-Gasser Urs: 12m2 
Total Landerwerb: 331m1 
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5.6 Ortsbild und landschaftliche Aspekte 
Die vorgesehenen Pförtner bei den Dorfeingängen und die gewählte Ausführungsart passen sich 
ins Ortsbild ein. Bei den an die Strasse angrenzenden Liegenschaften sind nur geringe 
Anpassungen nötig. 
 

5.7 Werkleitungen 
Im Februar 2011 wurden die Werkleitungseigentümer/-betreiber betreffend allfälliger Ersatz- oder 
Erneuerungsmassnahmen angeschrieben. 

Stellungnahme der Werkeigentümer: 

Medium Eigentümer Vorgesehene Massnahmen 

Schmutzwasserleitung EWG Etzelkofen Sanierung KS 75 
Ersatz Schachtabdeckungen 

Regenwasserleitung EWG Etzelkofen Ersatz Schachtabdeckungen 

Trinkwasser EWG Etzelkofen Keine Massnahmen vorgesehen 

Elektrische Versorgung Elektra Fraubrunnen Keine Massnahmen vorgesehen 

Elektrische Versorgung BKW AG / Onyx Neuer Rohrblock 

Strassenbeleuchtung EWG Etzelkofen Im Rahmen des Projektes 

Fernmeldeanlagen Swisscom (Schweiz) AG Keine Massnahmen vorgesehen 

Kabelfernsehen  Keine Massnahmen vorgesehen 

Gasleitung Ausserhalb Perimeter Keine Massnahmen vorgesehen 
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6 Bauprogramm und –ablauf 
Ein Bauprogramm ist zum heutigen Zeitpunkt noch nicht festgelegt. Ziel ist, im Jahre 2011 
zumindest die beiden Pförtner Nord und Süd zu realisieren. Nach den Wintermonaten werden die 
Trottoire Grafenriedstrasse, Rest. Rössli und Breiten Ost erstellt. Danach allfällige 
Werkleitungsbauten, die Strassensanierungs- und Deckbelagsarbeiten und zum Schluss 
Markierungen und Signalisationen für die Zufussgehenden. Im Sommer 2012 sollten alle Arbeiten 
abgeschlossen sein. 
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7 Mitwirkung der Fachgebiete 
7.1 Öffentliche Mitwirkung 
Die öffentliche Mitwirkung (gemäss Art. 58 BauG) wurde wie folgt durchgeführt: 

- Publikation im Amtsblatt des Kanton Bern und im Anzeiger Amt Fraubrunnen 

- Öffentliche Planauflage für die Mitwirkung vom 03. Mai 2010 bis 19. Mai 2010 

- Öffentliche Orientierungsversammlung am 04. Mai 2010 

Es gingen vier Anregungen ein, welche geringfügige Anpassungen verlangen. Die Eingaben und 
die Antwortschreiben befinden sich im Anhang des technischen Berichtes. 

 

7.2 Mitberichte Ämter 
In der Zeit vom 19. Januar 2011 bis am 15. Februar 2011 wurden bei den Ämtern die Mitberichte 
eingeholt. 

Folgende Amtsstellen wurden dazu eingeladen: 

- Tiefbauamt des Kantons Bern, Abteilung Langsamverkehr 

- Postauto Schweiz AG, Bern 

- Kantonspolizei, Verkehr und Umwelt 

- Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt, des Kantons Bern 

- Kantonale Denkmalpflege 

- OIK III, Verkehrstechnik 

- OIK III, Wasserbau 

- OIK III, Lärmschutz 

Alle Ämter stehen den Bauvorhaben positiv gegenüber. Es wurden nur geringfügige Anpassungen 
verlangt. Die Eingaben der Ämter und die Antwortschreiben befinden sich im Anhang des 
technischen Berichtes. 

 



Technischer Bericht 

8 Kosten 

 14

8 Kosten 
8.1 Grundlagen 
Der Kostenvoranschlag wurde gemäss dem vorliegenden Planungsstand vorgenommen.  
Die Kostengengenauigkeit beträgt +/- 10%. 

Die Kostenermittlung erfolgte auf folgenden Grundlagen: 

Arbeitsgattung Mengen Einheitspreise 

Baumeisterarbeiten Detaillierter Massenauszug Erfahrungswerte ähnlicher Objekte 

Strassenbeleuchtung Detaillierter Massenauszug Erfahrungswerte ähnlicher Objekte 

Gärtnerarbeiten Detaillierter Massenauszug Erfahrungswerte ähnlicher Objekte 

Markierung / Signalisierung Detaillierter Massenauszug Richtofferte 

Honorare  Vertrag / Honorar-Nachtrag 

Baunebenkosten Approximativ Erfahrungswerte 

 

8.2 Kosten zulasten Gemeinde 
Die Auswertung des Projektes nach den Kriterien des kantonalen Standards hat ergeben, dass der 
Pförtner Süd, die anschliessende Fussgängerführung ab Liegenschaft Messer bis zur 
Bushaltestelle und das Trottoir Breite Ost den Referenzstandard überschreiten. Diese drei 
Massnahmen sind durch die Gemeinde Etzelkofen zu finanzieren. Dazu werden alle defekten 
Schachtabdeckungen im Strassenbereich zulasten der Werkeigentümer ersetzt. 

 

8.3 Massnahmen zur Kostenminimierung 
Mit dem vorgeschlagenen Konzept kann auf das von der Gemeinde gewünschte, durchgehende 
Trottoir verzichtet werden. Daraus resultiert eine erhebliche Kostenreduktion bei gleichzeitiger 
Verbesserung der Gesamtsituation gegenüber einer Trottoirlösung.  

 

8.4 Mehr/-Minderkostenrisiko 
Ein Risiko zu Mehrkosten besteht: 
·  Wenn für die Verkabelung der Strassenbeleuchtung nicht der bestehende Rohrblock der 

Elektra Fraubrunnen benutzt werden kann. 
·  Wenn der nicht sichtbare Strassenzustand schlechter ist als bei der visuellen 

Zustandserfassung angenommen wurde. 
·  Bei Bauverzögerungen durch Einsprachen / Bauunterbrüchen. 

Der vorliegende Kostenvoranschlag wurde ohne Ausmassreserven und Preiszuschlägen erstellt. 
Dementsprechend sind Minderkosten nur über weniger Bauvolumen und / oder günstige 
Unternehmerofferten zu erreichen. 
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8.5 Kostenvoranschlag 
8.5.1 Gesamtkosten 
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8.5.2 Zusammenstellung der Risiken und Risikokosten  
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8.5.3 Detail Kostenvoranschlag Pförtner Nord 
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8.5.4 Detail Kostenvoranschlag Pförtner Süd 
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8.5.5 Detail Kostenvoranschlag Trottoir „Rössli“ 
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8.5.6 Detail Kostenvoranschlag  Trottoir „Grafenrie dstrasse“ 

 Sanierung Knoten Grafenreidstrasse 
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8.5.7 Detail Kostenvoranschlag Trottoir „Breite“ 
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8.5.8 Detail Kostenvoranschlag Beleuchtung 
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8.5.9 Detail Kostenvoranschlag Markierung und Signa lisation 
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8.5.10 Detail Kostenvoranschlag Fussgänger Liegensc haft Messer bis 
Bushaltestelle Breite Ost 
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8.5.11 Detail Kostenvoranschlag Strassensanierung u nd Ersatz 
Schachtabdeckungen 

 

 

 

8.6 Betriebs- und Unterhaltskosten 
Die Unterhaltskosten bewegen sich im gleichen Rahmen wie zum heutigen Zeitpunkt. In den 
ersten Betriebsjahren fällt der Unterhalt infolge Strassensanierung und Einbau eines Deckbelages 
geringer aus. 
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9 Wirkungsnachweise 
9.1 Projektumsetzung 
Nach der Realisierung des Projektes erfüllen alle Kriterien den definierten Referenzstandart.  

Bei folgenden Kriterien ist der Standard überschritten: 

Verkehrsqualität MIV 
Bei keinem Knoten wird die Wartezeit von 20 Sek. überschritten.  
Keine Änderung. Dieser Zustand bestand schon beim Ist-Zustand infolge der kleinen 
Verkehrsmengen. 

Zufussgehende längs 
Die Zufussgehenden haben längs der Kantonsstrasse, bei einem DTV von 1325 Fz/h, grösstenteils 
markiert, teilweise auf einem Trottoir, eine durchgehende Fläche zur Verfügung. Es ist 
ausgewiesen, dass eine Gefährdung der Zufussgehenden zwischen Buuchi und Bushaltestelle 
Breiten Ost besteht, wie auch in der Brunnenthalstrasse ab Rest. Rössli bis Schulhaus / 
Gemeindehaus. Zugunsten der Schulwegsicherung wird der Standard leicht überschritten. Das 
vorgesehene Konzept ist jedoch kostengünstig und effizient. Diese Sicherungsmassnahme ist 
Aufgabe des Kantons. 
Die vorgesehene Sicherung des Zufussgehenden zwischen Liegenschaft Messer und 
Bushaltestelle Breite Ost erschliesst einzelne Liegenschaften ausserhalb des Dorkerns und geht 
deshalb zulasten der Gemeinde. 

Einhaltung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit 
Die Sicherheitsmassnahmen für die Zufussgehenden und Velofahrer gehen weitgehend zulasten 
der bestehenden Fahrbahn. Diese punktuellen Verschmälerungen bei den Leitpfosten des 
Gehstreifens sorgen beim Motorfahrzeuglenker für eine erhöhte Aufmerksamkeit und führen zu 
tieferen Geschwindigkeiten. Dies ist ein weiterer Vorteil des gewählten, günstigen und effizienten 
Konzeptes. 

Die Wirkungsweise wurde mit der Rose dargestellt (siehe Anhang 2) 

 

9.2 Auswirkungen, falls das Projekt nicht realisier t wird 
Wird auf die Realisierung des Projekts verzichtet, bedeutet dies: 

·  Grosses Sicherheitsdefizit für die Zufussgehenden und die Velofahrenden. 
·  Der Schulweg Gebiet „Buuchi“ – Schulhaus ist nicht gesichert.  
·  Der Motorfahrzeugverkehr kann nach wie vor relativ schnell durch das Dorf Etzelkofen rollen. 
·  Erhöhte Unfallgefahr infolge ungenügenden Strassenzustands. 
·  Stetig steigende Betriebs- und Unterhaltskosten. 
·  Ein langjähriger Wunsch der Gemeinde  Etzelkofen geht nicht in Erfüllung. 
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B Anhang Rose Wirkungsweise 
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